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Die Einwohngerneinde Eett1ach unterbreitet dem Regierungsrat

d. en ZonenpianSchulhausirn AristonQuartie zur Ge -

nehmigung.

Die Gemeinde besitzt einen rechtsgültigen Zonen- Nutzungs— und

Ltappenplan (RRE Nr. 5347 vom 29.9.61). Gemäss diesem Plan war

das Areal GB Bettlach Nr. 570 der Wohnzone für 1 — 3 Geschosse

zugeteilt.

]aut dem speziellen Zonenplan Schulhaus im Aristonquartier soll

nun dieses Gebiet der G-rünzone zugeteilt werden, anshliessend

an die westlich davon bereits bestehende, gemäss § 72 und 81

des G-emeindebaureglementes (RRE Nr. 3375 vom 18.6.1963). Mit

dieser Anordnung erhält die Gemeinde ein gut arrondiertes Schul—

haus-Areal.

Die öffentliche Planauflage erflgte in der Zeit vom 28. März bis

28. April 1967. insprachen sind innert gesetzlicher Frist keine

eingereicht worden, so dass die an der Gemeinderats—Sitzung vom

14. iviärz 1967 erfolgte Plangenehmigung rechtsgültig wurde.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgefLihrt. Materiell sind

auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es. wird . . .

beschlssen .

Der spezielle Zonenplan Schulhaus im Aristonuartier wird ge

nehmigt.
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G-enehmigungsgebühr F 24.——

Publikationskosten I 14.——

Fr 38.—— (Staatskanzlei Nr. 294 ) NN

Der btaatsschreiber

Bau-Departement (4)
Kant. Hochbauarilt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes
Kant . Planungsstelle ( 2 ) ‚ mit akten und 1 gen . Plan

— eisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Arntschreiberei Lebern, Filiale Grenchen, mit 1 gen. Plan
A.rnmannamt der inwohnergemeiriade Bettlach
Baukommission der inwohne±gemeinde Bettlach, mit 1 gen. Plan
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


